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Dornbirner

Beeer.
Achtzehnter Jahrgang.

eese

Organ für alle gemeindeamtlichen Kundmachungen.

Das „Dornbirner Gemeindeblatt" erscheint jeden Sonntag Morgen und kostet ganz¬
jährig fl. 1.50., halbjährig 75 kr., mit Postversendung ganzjährig fl. 2.10. Einschal¬
tungen werden mit 5 kr. für den Raum einer gewöhnlichen Druckzeile berechnet und
müssen spätestens bis Freitag Mittag portofrei im Gemeindeamte abgegeben

werden.

1887.Sonntag, 19. JuniNr. 25.

Rundmachungen.
Es ist die Wahrnehmung gemacht worden, dass in Vorarlberg die

Vorschrift über die Sperr- oder Polizeistunde seit der bezüglichen kreisämt¬
lichen Kundmachung vom 18. October 1855 an vielen Orten in Vergessen¬
heit gekommen ist, und dass in Betreff der Aufrechthaltung der mit dieser
Vorschrift bezweckten Ordnung von Seite der Gemeinden ungleich vorge¬
gangen wird. Im Interesse der Ordnung wird daher auf Grund des
hohen Ministerialerlasses vom 3. April 1855 (Reichsgesetzblatt Seite 402)
und mit Rücksicht auf geänderte Verhältnisse hinsichtlich der Sperrstunde für
Vorarlberg Nachstehendes kundgemacht, beziehungsweise angeordnet:

Die Gast- und Schankgewerbe mit Einschluss der1.
Caffeehäuser müssen vom 1. September I. Is. an in

aufden Städten und im Markte Dornbirn um 12 Uhr,
Nachdem Lande um 11 Uhr nachts geschlossen werden.

dieser Stunde darf den Gästen weder das Verweilen in den Gast¬
und Schanklocalien, noch der Zutritt zu denselben gestattet werden.

Diese Anordnung findet jedoch in der zur Beherbergung von Frem¬
den berechtigten Gastgewerben auf ankommende Reisende und Fuhr¬

leute keine Anwendung.


